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Aus dem Pastoraltagebuch 1831-1875

von Bernhard Friedrich Fankhauser
Helfer in Burgdorf, Pfarrer in Signau und Wengi

Walter Max Ammann, Pfarrer

Bei der Durchsicht von alten Briefen und Akten, die von Frau
Pfarrer Friedli-Ammann in Oberdießbach aufbewahrt werden,
kamen eine Anzahl handgeschriebener Bände zum Vorschein,
die sich bei näherer Durchsicht als Pastoraltagebücher von
Pfarrer B. F. Fankhauser (1807—1875) erwiesen. Dieser führte
vom Beginn seiner Vikariatszeit 1831 bis an sein Ende ein
ausführliches Pastoraltagebuch, worin er gewissenhaft alle
Funktionen seiner amtlichen Tätigkeit, seine Predigten, den Hauptinhalt

der Katechisationen, Schul-, Kranken- und Hausbesuche
notierte. Das Tagebuch umfaßt in 13 Halblederbänden zu je
ca. 300 Seiten im Format 18X21,5 cm die Zeit von 1831—1871 1.

Die ca. 4000 Seiten Text zeigen nicht nur ein umfassendes Bild
der amtlichen Tätigkeit des Verfassers, sondern geben infolge
ihrer Ausführlichkeit interessante Einblicke in die kirchlichen
und Schulverhältnisse seiner Zeit und der Orte seiner
Wirksamkeit.

Bernhard Friedrich Fankhauser wurde am 16.

Februar 1807 als Sohn des Johannes Fankhauser und der Susanna

Margaritha geb. von Diesbach im sog. »Diesbacherhaus« neben
der »Großen Apotheke«, Hohengasse, in Burgdorf, geboren.
Sein Vater, Johannes Fankhauser (1763—1844), und dessen

beide Brüder, Johann Jakob Fankhauser-Kupferschmid (1762
bis 1844) und Friedrich Ludwig Fankhauser - von Diesbach
(1766—1825), bildeten die Firma Gebrüder Fankhauser,
Leinwandgeschäft, deren Sitz und Geschäftshaus das »Großhaus«
(heute Langlois & Cie.) seit 1632 war. Bernhard Friedrich
wurde auf Pfingsten 1823 admittiert, kam dann als Student
nach Bern, daselbst im Frühling 1827 auf die theologische
Akademie und wurde im August 1830 zum Pfarrer konsekriert.

1 Der 14. Band, die Jahre 1871—75 umfassend, konnte bis jetzt nicht gefunden werden.
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Hierauf studierte er noch je ein Semester Theologie an den
Universitäten Erlangen (W. S. 1830/31) und Berlin (S.S. 1831)
und war dann während mehreren Jahren Vikar in verschiedenen
Gemeinden: Thierachern von Oktober 1831 bis November 1833,
Gottstatt 1. bis 17. April 1834, Aarberg 10. Juni bis 21. Juli 1834,
Thun 6. August 1834 bis 15. November 1836, Burgdorf im Winter
1836/37 und nochmals Gottstatt Ende Juni bis Ende Juli 1838.

Hierauf wurde er zum Klaßhelfer von Burgdorf ernannt; damit
war die Pastoration von Rüti bei Lyßach verbunden. Nach
12jährigem Helferdienst zog B. F. Fankhauser im Dezember
1850 als Pfarrer nach Signau, und als seine Kräfte abnahmen,
ließ er sich an die kleinere Gemeinde Wengi wählen, wo er
vom August 1864 bis wenige Tage vor seinem Tode 1875 blieb.
Durch testamentarische Bestimmung seines Onkels Friedrich
Ludwig Fankhauser erbte er nach dem Tode von dessen Witwe
1841 das Großhaus in Burgdorf. Dort ist er am 11. April 1875

gestorben.

B. F. Fankhauser vermählte sich 1839 mit Louise Hofer von
Thun (* 1813). Dieser Ehe wurden zwei Kinder geschenkt:
eine Tochter Marie, die als Gattin von Pfarrer Joh. Ammann
in Lotzwil 1867 starb, und ein Sohn Fritz Fankhauser-Gysi,
Geometer in Bern, gestorben 1914, an den das Großhaus
überging.

Seine Gattin starb am 28. Juni 1844, worauf sich B. F.
Fankhauser 1847 in zweiter Ehe mit Bertha Deyhle von Aarberg
vermählte (* 1814, f 1876). Diese Ehe blieb kinderlos.

Das beiliegende Bildnis zeigt B. F. Fankhauser als »vicaire à

Thoune« (gemalt ca. 1835 von H. J. Brunschweiler 2, von Erlen,
Kt. Thurgau).

*

Das Tagebuch enthält von allen angeführten Gemeinden meist
ausführliche Berichte. Wir beschränken uns jedoch auf die

Wiedergabe von Vorkommnissen von allgemeinem Interesse
oder auf Verhältnisse von Burgdorf und Umgebung.

Die erste Eintragung betrifft ein Schullehrer-Examen.
Die öffentlichen Primarschulen wurden in unserer Gegend auf

2 Vom gleichen Maler stammen auch 15 andere Miniaturen der Familien Fankhauser
und von Diesbach, gemalt 1806; sie befinden sich im Besitze von Frau Nicola-Dür
in Burgdorf.
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dem Lande zu Beginn des 17. Jahrhunderts eingeführt, zumeist
während des 30jährigen Krieges. Der ersten Landschulordnung
von 1628 (Jahrhundertfeier der Berner Reformation) folgte
1675 die zweite, verfaßt von Pfarrer Wassmer. Abgesehen von
einer Verbesserung von 1720 ist sie grundlegend für die Schule
des 18. Jahrhunderts geblieben. Nach derselben sollen die
Schulen von ihren Vorstehern alle 8 oder 14 Tage wenigstens
einmal besucht werden, und da es sich hierbei wesentlich um
die Geistlichen handelte, so hatten die Pfarrer oder ihre Vikare
dieser Pflicht nachzuleben. Diese Bestimmungen überdauerten
auch alle Revolutionsjahre, so daß Friedrich Fankhauser gleich
zu Beginn seiner Vikariatszeit oft die Schulen besuchte und
es auch mit Interesse tat. Das schwerste Hindernis der Schulen
bedeutete in jenen Jahren die mangelnde Ausbildung der Lehrer
und damit verbunden die niedrige soziale Stellung und die
schlechten Besoldungsverhältnisse derselben. In günstigeren
Verhältnissen war das Schulmeisteramt öfters mit dem des

»Trüllmeisters« (militärischer Instruktor und Sektionschef eines

Ortes) oder einer andern Anstellung verbunden, wobei zwar
die 100—200 Schulkinder in guter Ordnung gedrillt wurden,
vieles andere aber zu kurz kam. In ungünstigeren Verhältnissen
mußte oft mit wenig fähigen, kaum des Lesens und Schreibens
kundigen Leuten vorlieb genommen werden, die häufig die
Stelle wechselten und damit jeden gedeihlichen Unterricht
unmöglich machten. Kam dann in einer Gegend noch Armut
oder Unverständnis gegenüber der Schule hinzu, so war es mit
dem Schulbesuch der Kinder dermaßen übel bestellt, daß kaum
die Hälfte zum Unterricht erschien, obschon nur im Winter
Schule gehalten wurde. Deshalb suchte man den Schulfleiß
durch Austeilen von Schulpfennigen zu verbessern, und es

gab schulfreundliche Gemeinden, die für diese oft wertvollen
Schulpfennige mehr ausgaben als für die Besoldung der Lehrer.
Letztere wurden seit 1807 in sog. Normalkursen ausgebildet.
Hiezu besammelte man die willigen Lehrkräfte einer Gegend
an einem zentral gelegenen Ort, wo sie unter der Leitung eines
Pfarrers oder Lehrers in ca. 5 Wochen die notwendigen Grundlagen

zur Erteilung des Unterrichts erhielten. Wer einen
Normalkurs mit Erfolg bestanden hatte und an den von Zeit zu
Zeit stattfindenden Prüfungen bestimmte Kenntnisse zeigte,
erhielt von der Regierung eine Besoldungsaufbesserung. Da-
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neben bestand noch die ältere Art, durch welche die Lehrer
regelmäßig im Pfarrhaus besammelt wurden und daselbst Unterricht

erhielten. Dabei wurde vor allem das Pensum, die
Klasseneinteilungen etc. besprochen, resp. auf diese Weise eingeführt.
Die Gründung von Seminarien (1832 ff.) erübrigte diese Arten
der Vor- und Ausbildung und stellte den Unterricht auf
einheitliche Grundlagen.

Die Anstellung der Lehrer geschah auf Grund eines
Schullehrer-Examens. Dieses war sowohl für Neuanstellungen wie
für Beförderungen innerhalb der Gemeinde obligatorisch. Es
wurde im Beisein der Gemeindevorsteher und des Ortsgeistlichen

vom Schulkommissär abgenommen. Die Schulkommissäre

sind die Vorläufer der heutigen Inspektoren; doch waren
die Schulkreise viel kleiner und die Zahl der Kommissäre
entsprechend größer. Nach dem Examen ging der Vorschlag an
die Regierung weiter, welche dann die Wahl vollzog.

Anno 1830 hatten viele Gemeinden noch keine Sommerschulen.
Die Schulzeit dauerte von Anfang November bis Ostern, wobei
allerdings ohne Unterbruch Schule gehalten wurde. Die
Einführung von Sommerschulen stieß auf Widerstände, weil die
Kinder zu landwirtschaftlichen Arbeiten gebraucht wurden.
Deshalb wurden sie anfänglich nur bis zum 10. oder 12. Altersjahr

sommerschulpflichtig erklärt und dauerte die Sommerschule

nicht mehr als 10 Wochen (vor dem Heuet und in der
Zeit zwischen Heuet und Ernte). Doch auch in dieser Zeit war
der Schulbesuch ganz ungenügend.

Für die Schulhäuser gab es weder Vorschriften noch
Bestimmungen. Obschon in vielen Gemeinden Schulhäuser neu gebaut
wurden, entsprachen diese recht wenig den Bedürfnissen der
Schule. Man baute, ohne zu achten, wie viele Kinder zur Schule
gingen, und darum kam es auch vielerorts vor, daß die Größe
der Zimmer der Schülerzahl gar nicht entsprach. Mancherorts

waren sie viel zu klein, an andern Orten viel zu groß, so
daß Jeremias Gotthelf, der die Verhältnisse in den »Freuden
und Leiden eines Schulmeisters« eingehend darstellt, bemerkt,
viele Schulhäuser hätten infolge der unglücklichen Bauweise
schon nach 10 Jahren ihrem Zweck nicht mehr gedient. Wir
verweisen auf diese Schrift auch für die Lautier- und andere
Methoden, die damals üblich waren, sowie für den Gebrauch
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der Schulbücher, der zu großen Klagen Anlaß gab. Der
Gebrauch von Tafeln ist durch Pestalozzi eingeführt worden,
war also noch nicht allgemein verbreitet. Doch sehen wir, daß
die Schreibtafel Fortschritte macht.

Das Schulwesen lag fast vollständig in den Händen der
Gemeinden und schwankte deshalb von Gemeinde zu Gemeinde
sehr. Das zeigt sich in der Schülerzahl. Während in Hindel-
bank in einem Schulzimmer 61 Kinder unterrichtet werden,
steigt die Zahl im benachbarten Krauchthal auf 240, wobei
zwei Lehrer im gleichen Zimmer Schule halten. Noch 1847 gab
es im Kanton Bern 300 Schulen mit je über 100 Schülern pro
Lehrer. Ebenso verschieden war die Besoldung. Sie betrug
laut einer Enquete von 1847 im Durchschnitt Fr. 335 pro Lehrkraft,

doch gab es viele, welche (die Naturalien inbegriffen)
kaum Fr. 200 im Jahr verdienten. Die große Schülerzahl nötigte
viele Lehrer, die ältern Schüler zum Unterricht der jüngern
zu gebrauchen, und man kann sich die Ordnung und Ruhe
lebhaft vorstellen, die in einem großen Zimmer mit 100 und
mehr Kindern geherrscht haben mag! Die nachstehenden
Berichte zeigen aber, daß trotz schwieriger Verhältnisse und oft
mangelnder Vorbildung an mancher Schule Tüchtiges geleistet
worden ist.

Die Geistlichen des Kantons waren in 7 Kapitel eingeteilt.
Diejenigen des Emmentals und der Aemter Burgdorf und
Fraubrunnen inkl. Seeberg gehörten zum Kapitel Burgdorf.
An der Spitze stand der Dekan; sein Stellvertreter war der
Kammerer, der gleichzeitig die ökonomischen Angelegenheiten
zu ordnen hatte. Alljährlich in der Woche nach Pfingsten
versammelte sich das Kapitel in Anwesenheit des Oberamtmanns
(Regierungsstatthalters) zu einer mehrtägigen Sitzung in Burgdorf.

Zu den wichtigsten Verhandlungen gehörten die
Visitationsberichte. Jeder Pfarrer hatte alljährlich einen Bericht über
den Stand seiner Gemeinde in religiöser und sittlicher Hinsicht
abzugeben. Darin mußten auch die Verhältnisse in den Schulen,
im Armenwesen und in der Gemeinde überhaupt berührt werden.

Gleichzeitig wurde die Gemeinde durch zwei abgeordnete
Pfarrer visitiert, welche die pfarramtlichen Rodel einsahen und
auf deren exakte Führung achteten und durch die Gemeindevorsteher

über die Tätigkeit ihres Pfarrers orientiert wurden.
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Jeder Pfarrer war gleichzeitig Zivilstandsbeamter. Als solcher
hatte er nicht nur die Eintragungen über Geburt, Ehe und Tod
zu besorgen, sondern auch die damit verbundenen Gebühren
einzuziehen. Solche wurden besonders bei Eheschließungen
wichtig, weil ihre Nichtbezahlung in gewissen Fällen als
Ehehindernis galt. Die Berichte der Visitatoren und des Pfarrers
gelangten an den Dekan, wurden von ihm zu einem Bericht
über das gesamte Kapitel verarbeitet und der großen
Kapitelsversammlung vorgelegt. Diese gab der Zensur ihre Genehmigung

und sandte die Akten nach Bern weiter. Durch das

Kirchengesetz von 1874 wurden die Kapitel aufgehoben. — In
den Gemeinden bestanden noch keine Kirchgemeinderäte. Ihre
Funktionen waren geteilt zwischen dem Gemeinderat und dem

Chorgericht. Letzteres bestand aus ehrwürdigen Männern der
Gemeinde und versammelte sich alle 14 Tage im Chor der
Kirche zur Behandlung sittengerichtlicher Fälle. Die
Chorgerichte sind durch das Verbot geistlicher Gerichtsbarkeit in
der Bundesverfassung von 1874 aufgehoben worden. An ihre
Stelle trat der Kirchgemeinderat, dessen Vorläufer seit ca. 1851

der Kirchenvorstand gewesen ist.

Durch die Versammlungsfreiheit von 1830 angeregt, entstanden
im folgenden Jahrzehnt im ganzen Kanton die Pfarrvereine.
Einer der ersten war der Emmentaler Pfarrverein. Er umfaßte
die Geistlichen der Aemter Signau und Trachselwald und
ausserdem diejenigen von Burgdorf, Oberburg und Hasle, welch
letztere besonders durch die Beziehungen von Pfarrer Kuhn,
der von Rüderswil nach Burgdorf gewählt worden war, sich
demselben angeschlossen hatten. Der Verein wurde am 24. April
1832, im gleichen Jahr, als Gotthelf nach Lützelflüh kam, im
Pfarrhaus von Sumiswald gegründet. Gotthelf selber nahm an
der ersten Sitzung nicht teil, wurde dann aber ein sehr eifriges
Mitglied. Der Verein war geistig sehr regsam und wurde
deshalb nicht nur von den Mitgliedern gut besucht, sondern es

stellten sich auch oft Gäste ein. Seine Protokolle sind erhalten
und in ihren Beziehungen zu Jeremias Gotthelf von Herrn
Pfarrer W. Hopf, Lützelflüh, in seiner Schrift »Jeremias Gotthelf

im Kreise seiner Amtsbrüder und als Pfarrer« verwertet
worden. Die Sitzungen fanden ca. alle 6 Wochen
abwechslungsweise in den Pfarrhäusern statt und dauerten den ganzen
Tag. Die Zahl der Anwesenden betrug 12—18. Die Verhand-
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lungen bezogen sich auf theologische, kirchliche, politische,
soziale und Schulfragen. Gotthelf ist von seinen Kollegen nicht
überall verstanden worden. Seine Schilderungen waren für sie

oft Selbstverständlichkeiten, die jeder unter ihnen in ähnlicher
Weise erlebte. Sie anerkannten anfänglich seine Schriftstellerei
nicht ohne weiteres, doch haben sie ihn später zum Kammerer
gewählt und als Dekan vorgeschlagen. Die radikale Regierung
nahm ihn aber nicht an. Die Aussprachen in diesem Pfarrverein
haben zweifelsohne sowohl auf Gotthelf wie auf seine Kollegen
gewirkt. Nach dem Tode Gotthelfs trennten sich infolge der
großen Distanzen die Pfarrer des Amtes Signau los und bildeten
einen eigenen Pfarrverein. — Die Pfarrer der Aemter Burgdorf
und Fraubrunnen bildeten ca. 1840 den Pfarrverein Kirchberg,
der offenbar aus einem kleinen Kreis persönlich eng befreundeter

Geistlicher von Bätterkinden, Utzenstorf, Koppigen,
Seeberg und Herzogenbuchsee hervorgegangen ist. Nach Gotthelfs
Tod schlössen sich ihm auch diejenigen von Burgdorf, Oberburg
und Hasle an.

Der Geistliche war durch obrigkeitliche Verfügung verpflichtet,
zu allen Funktionen anwesend zu sein. Wer länger als 8 Tage
sich aus der Gemeinde entfernte, mußte hiezu die Bewilligung
des Erziehungsdepartements einholen. Abgesehen von Kuren
aus Krankheitsgründen und wichtigen Abhaltungen kannten die
Pfarrer keine Ferien. Zudem mußte jederzeit für Aushilfe
gesorgt sein. Dies besorgten die Klaßhelfer. Im Dekanat Burgdorf

gab es solche in Burgdorf, Wasen und Trubschachen. Jeder
hatte die Pastoration eines Bezirks zu besorgen und den
Kollegen in einem bestimmten Umkreis auszuhelfen. Zu Burgdorf
gehörte die Pastoration von Rüti bei Lyßach. Außerdem hatte
der Helfer in der Kirche Burgdorf an Samstagen vor
Kommunionssonntagen die Vorbereitungspredigt zu halten. Durch
die Stellvertretungen in benachbarten Kirchen hören wir einiges
über den Gottesdienstbesuch und über das Orgelspiel. Orgeln
gibt es in den meisten Gemeinden erst seit dem 18. Jahrhundert,
in Grafenried erst seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Das Aufkommen

der Orgeln hatte den Verfall des Kirchengesanges zur Folge
und damit verbunden den Verfall des Volks- und Schulgesangs
überhaupt. Wo es noch keine Orgel gab, konnten die Leute
viel besser singen. — Vor allem fällt der überall gute
Kommunionsbesuch auf. Das heilige Abendmahl wurde überall mit
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größtem Ernst gefeiert und an manchen Orten betrug die Zahl
der Teilnehmer sowohl an den Vorbereitungs- wie an den
Festtagen selber 100 bis 200. — Die Admission fiel nicht überall

auf Ostern. Sie konnte auf jede heilige Festzeit vorgenommen
werden. Dabei war es üblich, die bessern Schüler rascher

zu admittieren, z. B. auf Ostern, die schwächern auf Pfingsten.
— Am 25. März wurde noch der Festtag Mariä Verkündigung
gefeiert, an dessen Stelle 1865 der Karfreitag als Festtag
anerkannt worden ist. — Bei Anlaß der Einführung eines neuen
Gesangbuches wurde ein Probeheft gedruckt, damit Geistliche
und Laien vor der definitiven Drucklegung ihre Wünsche
geltend machen konnten. — In welcher Weise sich Pfarrer Fank-
hauser für die Mission betätigte und sich der vom Unwetter
heimgesuchten Täler in Uri, im Wallis und Tessin annahm,
zeigen die angeführten Notizen.

Wir kommen noch auf den Zellerhandel, die politische
Einstellung und die Hinrichtung von vier Delinquenten in Langnau
zu sprechen.

Im Jahre 1847 berief die radikale Berner Regierung an Stelle
des verstorbenen Professors Samuel Lutz den theologisch ganz
linksstehenden Dr. Eduard Zeller als Professor der Theologie
nach Bern. Darauf erhob sich ein ungeheurer Sturm der
Entrüstung im Berner Land. Unzählige hielten den Glauben für
gefährdet. Eine Anzahl Pfarrer, die gegen die von der Regierung

vorgenommene Berufung protestierten, wurde durch
obergerichtliches Urteil vom 26. Januar 1848 mit Absetzung vom
Pfarramt bestraft, so Pfarrer Jakob Furrer in Schloßwil, Rudolf
König in Stettlen, Franz Fetscherin in Trub, Karl Wildbolz in
Beatenberg. Für diese zum Teil in wirtschaftliche Notlage
geratenen Kollegen wollten die Pfarrer des Amtes Trachselwald
eine Sammlung von Gaben veranstalten. Zeller, eine feine
Gelehrtennatur, blieb nur ein Jahr in Bern; er wollte sich nicht
für politische Bestrebungen mißbrauchen lassen. Um die Opposition

zu befriedigen, wählte die Regierung Pfarrer Karl Wyß
zum Professor (siehe Anmerkung 24).

In dieser Angelegenheit wurde auch von einigen Burgdorfern,
welche mit der herrschenden Strömung nicht einig gingen, ein
Schritt unternommen. Auf ihre Veranlassung verfaßte Helfer
Fankhauser eine Petition, die sich gegen die Berufung Dr.
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Zellers aussprach. Welchen Erfolg die Petition hatte, erfahren
wir aus dem Tagebuch nicht.

In die gleiche, aufgeregte Zeit fallen die Freischarenzüge.
Wir sehen aus einem Brief an den katholischen Pfarrer von
Uffhusen (Luzern), daß dieselben keineswegs überall gebilligt

wurden. Sie bedeuteten mancherorts eine Bedrohung der
ins Entlebuch ausgewanderten, dort ansässigen Berner. Der
liberalen Bewegung von 1830 stand Pfarrer Fankhauser weder
zustimmend noch ablehnend gegenüber. Er unterstützte die
Bestrebungen, besonders im Schulwesen, hatte aber den Mut,
der überbordenden Kirchenfeindlichkeit entgegenzutreten. Ein
Zeitungsartikel, den er wegen eines Kirchenmißbrauchs in Thun
zu veröffentlichen wagte, trug ihm die Abneigung der Regierung

ein, so daß er trotz 12maliger Anmeldung3 erst 1850,
als die konservative Regierung unter Blösch ans Ruder kam,
eine eigene Pfarrstelle (Signau) erhielt. Von einer eigentlichen
politischen Betätigung vernehmen wir nicht viel.

In kirchlicher Hinsicht bemerken wir im Anfang den Einfluß
von Schleiermacher, besonders auch im Unterweisungsunterricht,

während in den spätem Jahren die konservative Art
stärker hervortritt. Gegenüber der alten Orthodoxie hat er sich
stets ablehnend verhalten und sich im übrigen bemüht, durch
eifriges Lesen weiterzubilden. Ein Verzeichnis der gelesenen
Bücher zeigt eine anhaltende starke Belesenheit, die im Alter
noch zugenommen hat, und einen weiten Blick, den nur ein

reger Geist inne zu halten vermag.
Als Pfarrer von Signau mußte B. F. Fankhauser wider seinen
Willen Zeuge werden der letzten großen Hinrichtung, die im
Bernbiet vollzogen worden ist.

Am Schafberg bei Signau 4 lebte ein Mannli, Namens Andreas
Schlatter, einsam und zurückgezogen auf seinem Heimetli.
Schlatter war tätig und arbeitsam, galt aber als Geizhals und
Sonderling. Bei ihm in Miete wohnte die arme Familie Wißler,
in der Nähe hauste auf dem sogenannten Alt-Schloß der Bauer
Stucki, in dessen Dienst ein gewisser Samuel Krähenbühl
getreten war. Diese vier Leute nun — Stucki, Krähenbühl und
das Ehepaar Wißler — beschlossen, den Schlatter umzubrin-

3 Die 12 Anmeldungsschreiben werden im Tagebuch wörtlich kopiert.
4 Der Schafberg liegt südwestlich von Signau, oberhalb des Dörfchens Steinen.
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gen, da sie sich von dessen Geiz große aufgehäufte Reichtümer
versprachen. Am 15. Februar 1861 gelangte die Tat zur
Ausführung und war umso grausiger, als Schlatter nicht sofort tot
war, sondern durch wiederholte Angriffe sozusagen hingemartert

wurde und von Frau Wißler den letzten Streich erhielt.
Die Beute bestand aus sieben Franken! Die Täter wurden bald
entdeckt und am 13. und 14. Juni 1861 durch das Assisengericht
Burgdorf zum Tode durch das Schwert verurteilt. — Es war
dies die letzte Hinrichtung im Emmental. (Siehe Emmentaler-
Blatt 2. Juli 1932.) — Die Geistlichen der Umgebung, welche
von Amtes wegen an der Hinrichtung teilnehmen mußten,
nahmen am Prozeß Anstoß. Nach der Hinrichtung erschienen
verschiedene Broschüren, deren Ertrag für die Kinder der
Hingerichteten sichergestellt und verwendet wurde. Vor allem
wurde seither der Kampf gegen die Todesstrafe geführt; er
endete mit der Abschaffung dieser Einrichtung. Die Erinnerung

an die Untat mit dem folgenden Prozeß gab u. a. den
Anlaß, daß Pfarrer Fankhauser sich wenige Jahre später nach
Wengi wählen ließ.

Auszüge aus dem Pastoraltagebuch

Montag, 7. November 1831. Heute war ein wichtiger Tag. Es

war nemlich Schullehrer-Examen im Schulhause zu Uetendorf.
Die Vorsteher der Gemeinde waren ziemlich zahlreich
versammelt, auch waren mehrere Hausväter und auch noch Schullehrer

da, welche nicht das Examen machten. Ein Schulmeister
von Klein-Höchstetten KG. Münsingen kam zu spät zum
Examen. Nach Herrn Schulcommissärs und meinem Wunsche
waren auch 6 Kinder da. Prätendenten waren Jakob Knöri
von Boltigen, Schulmeister in der Buchen KG. Schwarzeneck,
und Johannes Wenger von Uetendorf, bisheriger Unterschulmeister

zu Uetendorf, beyde mit guten Zeugnissen versehen.
Ersterer hatte die Normalschule zu Boltigen besucht, letzterer
die zu Wimmis. Nachdem Herr Schulcommissär, Kammerer
Sprüngli5 zu Steffisburg, den Gemeindevorstehern eröffnet
hatte, daß er mit dem Präsidenten des Erziehungsdepartements,

5 Sprüngli Alb. Rud., seit 1823 Pfarrer zu Steffisburg, Kammerer und seit 1841

Dekan des Thun-Kapitels.
KQ. — Kirchgemeinde, Kh. — Kirchhöre (anderer Ausdruck für Kirchgemeinde).
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Bernhard Friedrich Fankhauser als Vikar in Thun
Miniatur von H. J. Brunschweiler, ca. 1835



Herrn Ratsherr Wyß jünger, über ihren geäußerten Wunsch
gesprochen, und daß er auf seine Weisung hin das Schulexamen
ausgeschrieben habe, so begann er damit, daß er einen nach
dem andern aus der Bibel laut vorlesen ließ. Schon hier
bestand Knöri viel besser als Wenger, welchen wohl die
Schüchternheit und Angst etwas gehemmt haben mochte. Das
Katechisiren, welches darauf folgte, gelang auch dem Knöri
merklich besser als dem Wenger. Im Erklären des in der
Kinderbibel Gelesenen nach der Grammatik mochten Beyde
einander fast gleich seyn. In dem schriftlichen Aufsatz »über
die wesentlichen Eigenschaften eines Schullehrers« zeigte Knöri
eine große Ueberlegenheit über Wenger, indem er bey einer
guten Handschrift keine Schreibfehler machte und die Gedanken

klar und gut geordnet hatte, welches beydes bei Wenger
nicht der Fall war. Auch im Rechnen machte Knöri keinen
Fehler. Im Singen mögen sie gleich seyn. — Es ergibt sich aus

Allem, daß Knöri eigentlich vor Wenger weit den Vorzug
verdient; doch hat sich auch Wenger nicht so übel gezeigt, daß

er eigentlich eine Zurücksetzung verdiente. Die Gemeindevorsteher

sprachen auf die Anfrage Herrn Schulcommissärs hin
noch einmal laut den Wunsch aus, daß Wenger möchte
Oberschullehrer werden. Wir glaubten allerdings auf den Wunsch
Rücksicht nehmen zu müssen, zumal da wir bedachten, Knöri
würde bey dieser Gemeinde viel Unerfreuliches haben, da

hingegen Wenger durch diese, allerdings nicht unverdiente,
Beförderung Aufmunterung bekäme, mehr sich im Schulfach
auszubilden, und zugleich die Liebe der Kinder besäße, die
sich sollen geäußert haben, sie hätten den Knöri wegen seiner
Simmenthalersprache nicht recht verstanden. Wenger wird
also auf den Vorschlag gebracht.

Dienstag, 1. März 1832. Heute hatte ich die Ehre einer Eden

Burger- und Hintersäß-Gemeinde von Thierachern beyzuwoh-
nen. Es waren aber kaum ein Dutzend Männer da — was vom
großen Gemeingeist zeugt. Der Grund der Zusammenberufung
war die Errichtung einer Sommerschule, welche so festgesetzt
wurde: für die Kinder unter 12 Jahren soll 10 Wochen Sommerschule

seyn; die früher gefaßte Meinung der Vorgesetzten, daß

nur die Kinder unter 10 Jahren Sommer-schulpflichtig seyn
sollten für 10 Wochen, hatte ich dahin umändern können.
Kinder über 12 Jahren sollen 3 Wochen die Sommer-Schule
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besuchen. Der Schullehrer bekommt für die Sommerschule eine
Zulage von Fr. 30. Ich wünschte 36; doch wurde erkannt,
wenn er seine Pflicht thue, ihm auch eine freywillige Zulage
zu geben.

Schulbesuch in Affoltern i. Emmenthal (bei Anlaß einer Reise
nach Bern und Burgdorf), Samstag, 16. Brachmonat 1832: Die
Schule scheint weiter zu seyn als die hiesigen Schulen 6, wenigstens

im deutlichen Lesen und in der Grammatik, auch im
Verstand. Das Schreiben wird später angefangen. Gute
Ordnung. Wenige Kinder in der Sommerschule, von 270 blos
zwischen 90 und 100. — Ich hörte nur lesen, aufsagen, und
übte sie in der Grammatik und in Verstandesübungen.

23. Augstmonat. Obmann Z. sagte mir, die Trämel zu neuen
Schulbänken und Tischen zur Errichtung der obern Schulstube

seyen in Steffisburg zum Sägen bereit, können aber nicht
gesägt werden wegen Mangel an Wasser.

Dezember 1832. Untere Einsassen-Schule in Burgdorf.
Schullehrer: Samuel Wermuth. Schule: Die Kleinen unterrichten
sich selbst nach dem gegenseitigen Unterricht. Der Lehr-Plan
ist wohl eingerichtet. Es wird auch Anschauungslehre getrieben,

aber ich sah es nur bey den größeren Kindern angewendet.
Der gegenseitige Unterricht bringt Störung in die Schule.

Obere Elementar-Schule in der Stadt-Schule. Lehrer: Herr
Feller. Die Schule ist wohl eingerichtet, der Lehrer gut und
geschickt. Diese Schule, welche von 8 bis 10jährigen Kindern
besucht wird, leistet was eine gute Landschule, außer daß
natürlich bey solchen Kindern noch das Kindliche vorherrscht.
Knaben und Mädchen sind beysammen, sitzen aber an
besondern Bänken.

Ueberhaupt sind die Stadtschulen in Burgdorf sehr gut
eingerichtet.

Schule in Rüdtligen, Kh. Kirchberg. Lehrer: Räß von Schang-

nau, ein Schüler Mülheims 7, der diesen Sommer auch in Hofwyl
zubrachte. Gantz wie Stoll, der jetzt in Ersigen ist, freundlich

0 Gemeint sind die Schulen von Thierachern.
7 M ü h 1 h e i m Johann in Oberwil bei Büren, ein Schüler von Inspektor Zeller im

Seminar Beuggen bei Basel, war bekannt für die Durchführung von Normalkursen,
die ein ganzes Jahr dauerten (siehe Heimatbuch Burgdorf, Band I, Seite 310).
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